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Ökonomische Zinsbuchsteuerung 
– eine Analyse der regulatorischen 
Kosten

Gunnar Jansen / Steffen Kröger / Wolfgang Portisch

Das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch 

(Interest Rate Risk Arising from the Ban

king Book, IRRBB) ist verstärkt in den Fo

kus der Aufsichtsbehörden gerückt. Die 

neuesten regulatorischen Anforderun

gen in Bezug auf IRRBB sowie die ver

schärften Eigenkapitalanforderungen im 

Rahmen von Basel III stellen das Manage

ment von Banken vor große Herausfor

derungen. Ein immenser ökonomischer 

Druck auf die Banken resultiert aus dem 

derzeitigen Zinsumfeld. Die niedrigen 

und seit Jahren immer weiter sinkenden 

Zinsen lassen die von Kreditinstituten im 

bisherigen Umfang getätigte Zinsfris

tentransformation in Verbindung mit 

den erhöhten regulatorischen Anforde

rungen vermeintlich unattraktiv werden 

oder führen zum Eingehen überpropor

tionaler Risiken.1) 

In dem vorliegenden Artikel wird der Fo

kus auf die gestiegenen regulatorischen 

Kosten der Zinsbuchsteuerung gelegt. 

Die Analyse folgt dem Ziel, die Entschei

dungsbasis für Zinsfristentransformation 

um eine wichtige Information, die regu

latorischen Kosten, zu ergänzen. Die Ef

fekte sind überraschend.

Regulatorische und 
makroökonomische Einflüsse

Nicht allein das aktuelle Zinsniveau setzt 

das Zinsgeschäft (Kredit und Anlagege

schäft) von Banken verstärkt unter Druck. 

Auch die regulatorischen Eigenmittelquo

ten erhöhen die Anforderungen an die 

Kreditinstitute. Sie schließen mittlerweile 

das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch 

als wesentliches Risiko explizit ein. Um in 

diesem ökonomischen und regulatori

schen Umfeld weiterhin erfolgreich zu 

sein, sind die bisherigen Zinsbuchstrate

gien noch kritischer und umfassender zu 

beleuchten. Die durch verschärfte Regula

torik, neue Eigenmittelanforderungen 

und makroökonomische Einflüsse inklusi

ve anhaltender Niedrigzinsen beeinträch

tigte Zinsbuchsteuerung erfordert eine 

Analyse und Quantifizierung der regula

torischen Kosten für ein umfassendes Ge

samtbild.

Das Spannungsfeld zwischen Gewinn

erzielungsabsicht aus nachhaltiger Zins

fris tentransformation und Erfüllung auf

sichtsrechtlicher Anforderungen wird in 

Abbildung 1 visualisiert. Die regulatori

schen Verschärfungen für Banken sind 

vor allem eine Folge der globalen Finanz

krise. In Bezug auf die Zinsänderungsrisi

ken im Anlagebuch sind insbesondere das 

neueste BaFinRundschreiben 6/20192), 

neue Standards des Baseler Ausschusses 

für Bankenaufsicht3) und deren Umset

zung in der Europäischen Union über die 

Leitlinien der European Banking Authori

ty4) sowie die Capital Requirements Direc

tive IV5) anzuführen.6) Die regulatorischen 

Verschärfungen folgen allesamt dem 

übergeordneten Ziel, dass die Banken – 

anders als vor Ausbruch der Finanzkrise – 

über Kapitalausstattungen verfügen sol

len, die ihren Risiken angemessen sind.

Für eine sogenannte (und etwaige) harte 

Eigenmittelunterlegung der Zinsände
Quelle: G. Jansen/S. Kröger/ W. Portisch

Abbildung 1: Zinsbuchsteuerung im ökonomischen  
und regulatorischen Spannungsfeld
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rungsrisiken im Anlagebuch sieht die 

Aufsicht aus Vergleichbarkeitsgründen 

barwertige AdhocSchockszenarien vor. 

Die neuen europäischen Richtlinien bein

halten neben der weiterhin vorzuneh

menden Berechnung der 200 Basispunkte 

(BP)Szenarien auf Basis risikoloser Dis

kontkurven die verpflichtende Anwen

dung der sechs in BCBS (Basel Committee 

on Banking Supervision) No. 368 erläuter

ten Szenarien.7) Obgleich das OutlierKri

terium der BaFin weiterhin bei 20 Pro

zent (Relation regulatorische Eigenmittel) 

verbleibt, ist zukünftig ein Frühwarnindi

kator bei 15 Prozent (Relation Kernkapi

tal) zu berücksichtigen.8) In Anbetracht 

der aktuellen Niedrigzinsphase wurde 

für das Minus200BPSzenario ein Zins

floor von minus 100 BP für Positionen mit 

sofortiger Fälligkeit bis 0 BP bei Laufzei

ten über 20 Jahren festgelegt.9) Die bar

wertigen Effekte aus den Zinsszenarien 

wirken sich mittelbar auch auf die Eigen

mittelanforderungen der Institute aus.

Zu den Ermittlungsmethoden für die Bar

werteffekte werden einige konkrete Aus

sagen getroffen. Demnach werden bei

spielsweise instrumentenspezifische Spreads 

ausgeschlossen und Swapkurven als risi

kolos eingestuft. Dies steht im Zusam

menhang mit der notwendig geworde

nen Diskontierung je Währung mit einer 

risikofreien Zinskurve.10) Die aufgeführten 

Anpassungen werden überdies durch 

weitere qualitative Anforderungen er

gänzt.

Stetig steigende 
Eigenmittelanforderungen

Die Eigenmittelanforderungen für die In

stitute sind durch das Rahmenwerk Ba

sel III und hier insbesondere über die Ca

pital Requirements Regulation festge

legt. Gemäß CRR ist ein Mindestanteil an 

hartem Kernkapital (CET 1 Capital) von 

4,50 Prozent der Risk Weighted Assets 

(RWA) vorgesehen, der durch diverse 

Pufferanforderungen weiter erhöht wird: 

Der Kapitalerhaltungspuffer beträgt 

nach §10c Absatz 1 Satz 2 KWG als Integ

ration des Basler Rahmenwerkes in deut

sches Recht 2,50 Prozent der RWA. Der 

Antizyklische Puffer kann bei Erkennen 

von übermäßigem Kreditwachstum auf 

bis zu 2,50 Prozent durch die BaFin fest

gesetzt werden. Der Systemrisikopuffer 

beträgt bis zu 2 Prozent und kann bei 

Identifikation eines global oder ander

weitig systemrelevanten Institutes noch 

höher ausfallen. In Summe stellen sie die 

Anforderungen der Säule I dar.11)

Darüber hinaus sind von den Instituten 

im Rahmen des SREP weitere Anforde

rungen nach Säule II zu berücksichtigen. 

Diese werden in SäuleIIAnforderungen 

(Pillar 2 Requirements, P2R) und SäuleII

Empfehlungen (Pillar 2 Guidance, P2G) 

unterschieden. Bei den P2R handelt es 

sich um einen von den Aufsichtsbehör

den festgelegten verbindlichen individu

ellen SREPZuschlag, der von den Institu

ten einzuhalten ist. In dieses Segment 

fallen auch die Zinsänderungsrisiken im 

Anlagebuch. Die P2R sind ebenfalls mit 

hartem Kernkapital zu hinterlegen.12) Zu

sammen mit den Anforderungen der 

Säule I bilden sie die Gesamtkapitalanfor

derungen (Overall Capital Requirements, 

OCR). Werden die Anforderungen von 

den Instituten im geforderten Umfang 

nicht erreicht, drohen von den Aufsichts

behörden Konsequenzen wie die Sper

rung von Dividendenausschüttungen an 

die Aktionäre.13) 

Oberhalb dieser Anforderungen können 

die P2G angesetzt werden. Sie sind als 

Zusatzpuffer anzusehen, die einen Emp

fehlungscharakter aufweisen. Diese kön

nen ebenfalls aus Zinsänderungsrisiken 

im Anlagebuch und dort insbesondere 

aus Ertragseinbußen im Niedrigzinsum

feld resultieren (siehe dazu auch Niedrig

zinsumfrage). Da es sich aber formal um 

Empfehlungen handelt, wird in der Be

trachtung der regulatorischen Kosten auf 

die verbindlichen OCR abgestellt. Abbil

dung 2 gibt einen detaillierten Überblick 

über die verschiedenen Eigenmittelan

forderungen und die Bestandteile der Ei

genmittel nach Basel III.

Die P2R und P2G werden den Instituten 

in den sogenannten SREPBescheiden 

durch die Aufsicht mitgeteilt. Da diese 

sehr vertraulich behandelt werden und 

eine detaillierte Erläuterung der Werte 

nicht immer existiert, ist eine genaue 

Quantifizierung der institutsindividuellen 

Ursachen für die jeweiligen SREPAuf

schläge häufig nicht möglich. Die gefor

derten Zusatzanforderungen für Zinsän
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Quelle: G. Jansen/S. Kröger/ W. Portisch

Abbildung 3: Verkürzte exemplarische Bankbilanz

Aktiv Passiv

Barreserve 500 GE Verbindlichkeiten 11 000 GE

Forderungen & sonstige VG 10 600 GE Rückstellungen 175 GE

Wertpapier 500 GE Fonds für allg. Bankrisiken 100 GE

Sachanlagen 50 GE RAP 125 GE

Finanzanlagen 300 GE Eigenkapital 600 GE

RAP 50 GE

12 000 GE 12 000 GE

LSI. Die fiktiv dargestellte Bank muss so

mit einen der unten genannten Kapital

aufschläge als Bestandteil der P2R in 

Kauf nehmen.

Im Folgenden werden zwei Alternativen 

für die Zinsstrategie dargestellt.

–  Das Institut verzichtet weitgehend auf 

Zinsfristentransformation. Sowohl das zins

tragende Aktiv als auch das zinstragen   

de Passivgeschäft werden mit demselben 

kurzfristigen variablen Zins verzinst 

(IRRBBStrategie I). In einer Nettobetrach

tung bleiben somit 600 GE mit dem kur

zen Zins auf der Aktivseite verzinst (ent

spricht dem zinstragenden Aktivgeschäft, 

das durch Eigenkapital refinanziert ist).

–  Das Aktivgeschäft soll zu einem guten 

Teil längerfristig verzinst sein. Für ein 

konkretes Zahlenbeispiel seien hierfür 

1 200 GE unterstellt. Zur Diversifikation 

des Zinsänderungsrisikos werde das Volu

men gleichmäßig auf die Jahre 1 bis 10 

aufgeteilt, das heißt 120 GE seien mit 

dem 1YZins verzinst, 120 GE mit dem 2Y

Zins (IRRBBStrategie II).

Die Motivation für Strategie II liegt auf 

der Hand: Die Bank verspricht sich höhe

re Zinserträge gegenüber der Wahl von 

Strategie I. Anhand dieser exemplari

schen Alternativen soll die Ermittlung der 

regulatorischen Kosten für IRRBB im An

lagebuch veranschaulicht werden.

Zwei unterschiedliche  
Szenarien

Wesentliche Größen für die hier vorge

schlagene Bestimmung der regulatori

schen Kosten sind der Gesamtrisikobe

trag (Risk Weighted Assets, RWA) und die 

Eigenkapitalrendite (Return on Equity, 

RoE). Hierfür seien ebenfalls realistische 

Werte unterstellt:

– RWA  4 000 GE (ein Drittel  

der Bilanzsumme)15)

– RoE  5 Prozent.

Für die Quantifizierung der regulatori

schen Kosten wird im Folgenden zu

derungsrisiken im Anlagebuch werden 

den weniger bedeutenden Instituten 

(Less Significant Institutions, LSI) jedoch 

klar und transparent dargelegt.14) Diese 

stellen die Ausgangsbasis für die hier vor

geschlagene Quantifizierung der regula

torischen Kosten dar.

Analyse der regulatorischen  
Kosten für ein Beispielinstitut

Zur Veranschaulichung und realistischen 

Berechnung der regulatorischen Kosten 

wird eine exemplarische Bank darge

stellt, deren Kerntätigkeit aus dem klassi

schen Kredit und Anlagegeschäft be

steht. Die in der Abbildung 3 aufgeführ

te verkürzte Bilanz dient als Grundlage 

für die Diskussion unterschiedlicher Stra

tegiemöglichkeiten und der jeweiligen 

Auswirkungen auf das Beispielinstitut.

Aus Vereinfachungsgründen soll ange

nommen werden, dass das bilanzielle Ei

genkapital in Höhe von 600 Geldeinhei

ten (GE) gemäß bilanzieller Darstellung 

im zinstragenden Geschäft investiert ist. 

Um Missverständnissen vorzubeugen, sei 

weiterhin unterstellt, dass die bilan

ziellen Werte den Marktwerten entspre

chen.

Abbildung 4 zeigt die durch die Aufsicht 

festgelegten Eigenkapitalzuschläge für 

Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch für 

Es handelt sich um DurchschnittsAnnahmewerte basierend auf  
dem SSM SREP Methodology Booklet 2017. Quelle: G. Jansen/S. Kröger/ W. Portisch

Abbildung 2: Eigenmittelanforderungen nach Basel III
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* Wimmer, Volle Aufmerksamkeit. MaRiskNovelle 2016, SREPBescheide, BCBS 368 (IRRBB), News,  
Volume 3, 2016, S. 16 und Gramatke et al., Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko  
im Bankbuch im Rahmen des SREP, 2016. Quelle: G. Jansen/S. Kröger/ W. Portisch

Quelle: G. Jansen/S. Kröger/ W. Portisch

Abbildung 4: Eigenkapitalzuschlag Zinsänderungsrisiko (in Prozent)*

Abbildung 5: Anlagesätze angelehnt an den 30. Juni 2019 (in Prozent)

Negative Barwertänderung (± 200 BP)

Gesamtrisiko (RWA)

0,00 – 2,75 > 2,75 – 3,75 > 3,75 – 4,75 > 4,75

(ZÄR)
(qual.)
Risiko
profil- 
note

A 0,00 1,00 1,50 2,00

B 0,50 1,25 1,75 2,50

C 1,00 1,50 2,00 3,00

D 1,50 2,00 2,50 3,50

Zins 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 10 Y

30.06. – 0,37 – 0,38 – 0,35 – 0,30 – 0,23 – 0,15 – 0,07 0,02 0,10 0,18

nächst angenommen, dass das Beispielin

stitut in der Ausgangssituation Strategie I 

verfolge, die Risikoprofilnote A besitze 

und insgesamt eine harte Kernkapital

quote von 13,5 Prozent erfüllen muss. Ein 

Kapitalaufschlag für Zinsänderungsrisi

ken im Anlagebuch liegt gemäß Abbil

dung 4 somit nicht vor.

Zinsstrategie beeinflusst  
Kapitalbedarf

Ein Wechsel zu IRRBBStrategie II wirkt 

sich dagegen auf den Kapitalbedarf des 

Instituts aus, wie die folgende Beispiel

rechnung zeigt. Dazu nehmen wir an, 

dass sich das Ergebnis des 200BPZins

schocks auf 120 GE beläuft. Dieses ist 

ebenfalls realistisch, da die Duration der 

Anlage etwa 5 Jahre beträgt und gemäß 

Durationsformel ein 200BPZinsanstieg 

somit bei aktuellem Niedrigzinsniveau zu 

etwa 10 Prozent Wertverlust führt.

� � 3 ProzentZinsschock
RWA

120
4 000

Die längerfristige Zinsposition in Strate

gie II bewirkt somit gemäß Abbildung 4 

eine erhöhte Eigenkapitalquotenanfor

derung von 1 Prozentpunkt, wenn wei

terhin Risikoprofilnote A unterstellt wird. 

Anhand dieser Werte soll ermittelt wer

den, wie viel Kernkapital (CET1Kapital) 

notwendig ist, um die jeweiligen Quoten 

zu erreichen. Die harte Kernkapitalquote 

ist wie folgt definiert:

Kernkapitalquote � CET1
RWA

Um das Kapitaläquivalent zu berechnen, 

stellen wir die Formel nach dem Kapital 

um, sodass wir CET1  Kernkapitalquote 

 RWA erhalten. Das benötigte harte 

Kernkapital, das nachfolgend mit Min 

CET1 bezeichnet werden soll, beträgt für 

die beiden Strategien somit:

Min CET1
13,5%

   

13,5%  4 000 GE  540 GE

Min CET1
14,5%

   

14,5%  4 000 GE  580 GE

Die unterschiedlichen Kapitalbedarfe 

zwischen Strategie I und Strategie II las

sen sich wie folgt quantifizieren:

 Min CET1  Min CET1
14,5%

   

Min CET1
13,5% 

 40 GE

Dass der Kapitalbedarf bei Strategie II 

um 40 GE steigt, stellt den Ausgangs

punkt für die Quantifizierung der regula

torischen Kosten dar. Die Bank benötigt 

bei Strategie II somit rechnerisch 40 GE 

mehr Eigenkapital (in Form von hartem 

Kernkapital), um den Abstand zur erfor

derlichen Kapitalquote gegenüber Stra

tegie I nicht zu beeinträchtigen. Dieses 

Eigenkapital ist im Schnitt im vorliegen

den Beispiel mit 5 Prozent (kalkulatori

sche Eigenkapitalkosten) verzinst. Die re

gulatorischen Kosten aus einem Wechsel 

auf IRRBBStrategie II beträgt somit per 

annum:

C 
regulatorisch

   Min CET1  RoE   

40 GE
 
 5%  2 GE

Die Kosten sind von den erwarteten Er

trägen der Strategie II abzuziehen, um 

die Strategien miteinander vergleichen 

zu können. Dieser Kostenansatz ist insbe

sondere deswegen angemessen, da die 

Kapitalquote als essenzielle Kennziffer 

für die Bank anzusehen ist und eine Er

höhung der Kapitalquotenanforderung 

zu einer grunsdätzlich unerwünschten, 

ungünstigeren Ausgangssituation für die 

Bank in Form eines höheren SREPZu

schlages führt. Und diese ist letztlich nur 

durch enstprechendes zusätzliches Kapi

tal (oder Risikoreduktion) zu kompensie

ren.

Ertragsvergleich der Strategien

Um die Größenordnung der regulato

rischen Kosten einzuschätzen, sei sich für 

die erwarteten Erträge der Strategie II 

 exemplarisch an die Zinssituation Mitte 

des Jahres 2019 angelehnt. Für den kurzen 

Zinssatz werden – 0,25 Prozent ange nom

men, des Weiteren werden Anlagesätze, 

wie in Abbildung 5 gezeigt, unterstellt.

Das Anlagevolumen der Strategie II be

trägt 1 200 GE, gleichmäßig verteilt auf 

die Laufzeiten 1Y bis 10Y. Im ersten Jahr 

ist somit die Summe aus den obigen Zin

sen als (negative) Einnahme zu verbu

chen, dem gegenüber stehen (negative) 

Refinanzierungskosten in Höhe von 600 

GE  (– 0,25 Prozent). Es wird eine Seit

wärtsbewegung der Zinsen unterstellt. 

Diese Annahme wird für einen Mehrjah

resvergleich beibehalten.

Ebenso wird ein statisches Anlageport

folio unterstellt. Der Fokus soll allein auf 

den regulatorischen Kosten liegen und 

nicht auf vermeintlich realistischeren 

Zinsszenarien und optimierten Anlage

strategien. Abbildung 6 stellt die unter 
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diesen Annahmen erwarteten Erträge 

der Strategie II den Erträgen der Strate

gie I gegenüber.

Es ist zu erkennen, dass Strategie II bei 

einem Ausgangszinsniveau von Mitte 

2019, unter Berücksichtigung der regula

torischen Kosten, erst im Laufe der Zeit 

und unter der Annahme einer Seitwärts

bewegung der Zinsen gegenüber Strate

gie I vorteilhaft wird. Dieses Ergebnis ist 

überraschend, da das hier vorgeschlage

ne Konzept der regulatorischen Kosten 

in der Ableitung der Zinsbuchstrategie 

neu ist. In dem aktuellen Niedrigzinsni

veau können diese kalkulatorischen Re

gulierungskosten zu einem relevanten 

Entscheidungskriterium zulasten des Ein

gehens von Zinsfristentransformation 

werden.

Eigenkapitalrendite ist eine zentrale 
Größe zur Kostenberechnung 

Daher wird eine quantitative Berücksich

tigung der regulatorischen Kosten in der 

Beurteilung der Zinsbuchstrategie vorge

schlagen. Bei den obigen Berechnungen 

handelt es sich bisher um ein konkretes 

Zahlenbeispiel, welches jedoch problem

los verallgemeinert werden kann. Für die 

regulatorischen Kosten wird eine Oppor

tunitätsbetrachtung vorgeschlagen, die 

über die nachfolgende Formel quantifi

ziert werden kann:

C 
regulatorisch

   Min CET1  RoE   

RWA
 
 P2R Beitrag  RoE

In Anlehnung an die P2RBeiträge der je

weiligen IRRBBStrategie kann gemäß 

Abbildung 7 eine Kostentabelle abgelei

tet werden, hier für exemplarische Eigen

kapitalrenditen von 5 Prozent und 10 

Prozent.

Die Werte in Abbildung 7 können durch 

Interpolation problemlos an die instituts

individuelle Eigenkapitalrendite ange

passt werden. Mit der ebenfalls instituts

individuellen Bezugsgröße RWA lässt sich 

der jährliche kalkulatorische Kostenbei

trag der eigenen IRRBBStrategie bestim

men. Die rechnerischen Kosten aus einer 

ungünstigen Risikoprofilnote können 

analog bestimmt werden.

Es sei in Bezug auf die Diskussion der Kos

tenformel ergänzend angemerkt, dass 

diese rechnerisch die Vereinfachung ent

hält, dass der RoE unabhängig von der 

IRRBBStrategie sei. So besitzt die Wahl 

der IRRBB-Strategie wieder einen Einfluss 

auf den RoE. Diese Relation müsste ma

thematisch exakt durch ein Herausrech

nen des RoEEffektes aus dem Wechsel 

der Zinsrisikostrategie Berücksichtigung 

finden. Aus Vereinfachungsgründen und 

im Sinne der Steuerungsfunktion reicht es 

allerdings aus, für die Kostenermittlung 

realistische durchschnittliche RoEWerte 

des jeweiligen Kreditin stituts anzusetzen. 

Gleichwohl stellt der RoE eine zentrale 

Größe in der Ermittlung der Kosten dar, 

da die Kosten proportional zum Return 

on Equity wachsen.

Umfassendes 
Deckungsbeitragsschema

Ökonomisch ausgedrückt bedeutet dies: 

Je stärker das Geschäftsmodell unabhän

gig von Zinsfristentransformation Erträ

ge erwirtschaftet, desto unattraktiver 

und teurer ist ein Wechsel zu einer aus

geprägteren Zinsfristentransformation. 

Dies ist in der aktuellen Ertragslage im 

Niedrigzinsumfeld eine nachvollziehbare 

Kausalität.

Mit den vorangestellten Überlegungen 

wird ein umfassenderes Deckungsbei

tragsschema für Zinsänderungsrisiken im 

Anlagebuch vorgeschlagen. Kalkulato

risch sind die regulatorischen Kosten im 

Sinne einer ganzheitlichen Banksteue

rung von Wichtigkeit. Diese beschreiben 

andererseits aufgrund der Opportuni

tätsbetrachtung, die nicht unmittelbar 

real umgesetzt wird, keine direkt mone

tär anfallenden Kosten beziehungsweise 

entgehenden Gewinne.

Die vorgestellte Analyse ermöglicht den

noch den Effekt aus regulatorischen Kon
Quelle: G. Jansen/S. Kröger/ W. Portisch

Abbildung 6: Erträge unter Berücksichtigung regulatorischer Kosten
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„Regulatorische  Kosten sollten  
quantitativ berücksichtigt werden.“
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sequenzen in Form erhöhter P2RBeiträge 

quantitativ einzubeziehen, wenn es um 

die Festlegung von Zinsbuchstrategien 

geht. Für die Wahl der Zinsbuchstrategie 

sollte weiterhin die langfristige ökonomi

sche Überzeugung in die Erträge von 

Zinsfristenformation dominieren. Es zeigt 

sich allerdings, dass bei besonders flachen 

Kurven und geringen absoluten Erträgen 

das Gewicht der regulatorischen Kosten 

zunimmt und die Berücksichtigung der 

regulatorischen Kosten Bestandteil der 

Ableitung einer IRRBBStrategie sein soll

te. Je geringer die Eigenkapitalrendite 

aus dem Geschäftsmodell der Bank ist, 

desto attraktiver erscheint die Alternative 

einer verstärkten Zinsfristentransformati

on auch unter Berücksichtigung der regu

latorischen Kosten.

Quelle: G. Jansen/S. Kröger/ W. Portisch

Abbildung 7: Regulatorische Kosten als RWA-Anteil

Negative Barwertänderung (± 200 BP)

Gesamtrisiko (RWA)

0 – 2,75 > 2,75 – 3,75 > 3,75 – 4,75 > 4,75

RoE 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00

A 0,000 0,000 0,050 0,100 0,075 0,150 0,100 0,200

B 0,025 0,050 0,0625 0,125 0,0875 0,175 0,125 0,250

C 0,050 0,100 0,075 0,150 0,100 0,200 0,150 0,300

D 0,075 0,150 0,100 0,200 0,125 0,250 0,175 0,350
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Fußnoten
1)  Vgl. Jansen/Portisch, Warum sich Zinsfristentrans
formation weiter lohnt, BankPraktiker, 9, 2019, 
S. 231ff..
2)  Vgl. EBA/GL/2018/02, Guidelines on the manage
ment of interest rate risk arising from nontrading 
book activities, 2018, Rz. 24, 25, 32, 33, 41, 43 ff. 
und BaFin, Rundschreiben 06/2019 (BA) – Zinsände
rungsrisiken im Anlagebuch vom 06.08.2019.

3)  Vgl. Vgl. BCBS, Standards. Interest rate risk in the 
banking book. Bank for international settlements, 
2016.
4)  Vgl. EBA/GL/2018/02, Guidelines on the manage
ment of interest rate risk arising from nontrading 
book activities, 2018.
5)  Vgl. Official Journal of the European Union, Di
rective 2013/36/EU, 2013.
6)  Vgl. Hungerkamp, IRRBB, https://www.lpa.com/
regulationtechnology/regulatorikcompliance/
irrbb/
7)  Vgl. Reuse/Frère, Kritische Würdigung des Zinsri
sikoRundschreibens 06/2019, BankPraktiker, 9, 
2019, S. 247ff.
8)  Vgl. BaFin, Rundschreiben 06/2019 (BA) – Zinsän
derungsrisiken im Anlagebuch vom 06.08.2019, S. 9.
9)  Vgl. EBA/GL/2018/02, Guidelines on the manage
ment of interest rate risk arising from nontrading 
book activities, 2018.
10)  Vgl. EBA/GL/2018/02, Guidelines on the manage
ment of interest rate risk arising from nontrading 
book activities, 2018.
11)  Vgl. Kiene/Hessmert, Handbuch Bankenregula
torik, NORD/LB Fixed Income Research, 2017, S. 25ff.
12)  Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Fragen 
und Antworten zu Basel III, 2019. Kiene/Hessmert, 
Handbuch Bankenregulatorik, NORD/LB Fixed In
come Research, 2017, S. 25ff.
13)  Vgl. European Central Bank, The Supervisory  
Review and evaluation process: whats new, 2016. 
Berg, Zur aufsichtsrechtlichen Berücksichtigung des 
Kreditrisikos. Eine Analyse gegenwärtiger und mög
licher künftiger Regulierungsvorschriften, 2019, 
S. 71ff.
14)  Vgl. Wimmer, Volle Aufmerksamkeit. MaRisk
Novelle 2016, SREPBescheide, BCBS 368 (IRRBB), 
News, Volume 3, 2016, S. 16 und Gramatke et al., 
Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungs
risiko im Bankbuch im Rahmen des SREP, 2016.
15)  Entspricht etwa den durchschnittlichen RWA 
größerer deutscher Institute.

IMPRESSUM

Verlag und Redaktion: 
Verlag Fritz Knapp GmbH 
Aschaffenburger Straße 19, 60599 Frankfurt am Main 
Postfach 70 03 62, 60553 Frankfurt am Main

Telefon + 49 (0) 69 97 08 33 - 0  
Telefax + 49 (0) 69 7 07 84 00 
E-Mail: red.zfgk@kreditwesen.de 
Internet: www.kreditwesen.de

Herausgeber: Klaus-Friedrich Otto

Chefredaktion: Dr. Berthold Morschhäuser (Mo), 
Philipp Otto (P.O.)

Redaktion: Swantje Benkelberg (sb), Carsten Englert (ce), 
Philipp Hafner (ph), Frankfurt am Main

Redaktionssekretariat und Lektorat: Volker Schmidt

Satz und Layout: Patricia Appel

Die mit Namen versehenen Beiträge geben nicht immer  
die Meinung der Redaktion wieder. Bei unverlangt einge-
sandten Manuskripten ist an zugeben, ob dieser oder  

ein ähnli cher Beitrag bereits einer anderen Zeit schrift  
angeboten worden ist. Beiträge werden nur zur Allein - 
   ver öffentlichung angenommen.

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen  
Bei träge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechts gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags 
unzulässig.

Manuskripte: Mit der Annahme eines Manuskripts 
zur Veröffentlichung erwirbt der Verlag vom Autor das 
ausschließliche Verlagsrecht sowie das Recht zur Ein-
speicherung in eine Datenbank und zur weiteren Verviel-
fältigung zu gewerblichen Zwecken in jedem technisch 
möglichen Verfahren. Die voll ständige Fassung der Re  dak-
tionsrichtlinienfindenSieunterwww.kreditwesen.de.

Verlagsleitung: Philipp Otto

Anzeigenleitung: Timo Hartig

Anzeigenverkauf: Hans-Peter Schmitt,  
Telefon + 49 (0) 69 97 08 33 - 43

Zurzeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 62  
vom 1.1. 2020 gültig.

Zitierweise: KREDITWESEN

Erscheinungsweise: am 1. und 15. jeden Monats.

Bezugsbedingungen: Abonnementspreise inkl. MwSt.  
und Versand kosten: jährlich r 641,60, bei Abonnements- 

Teilzahlung: 1/2-jährlich r 329,80, 1/4-jährlich r 172,90.  
Ausland: jährlich r 702,80. Preis des Einzelheftes r 25,00 
(zuzügl. Versandkosten).

Verbundabonnement mit der Zeitschrift »bank und markt«: 
r 984,40, bei Abonnements-Teilzahlung: 1/2-jährlich r 520,20, 
1/4-jährlich r 273,10. Ausland: jährlich r 1 088,80.

Studenten: 50% Ermäßigung (auf Grundpreis).

Der Bezugszeitraum gilt jeweils für ein Jahr. Er verlängert 
sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht einen 
Monat vor Ablauf dieses Zeitraumes eine schriftliche Ab-
bestellung vorliegt. Bestellungen direkt an den Verlag oder 
an den Buchhandel. 

Probeheftanforderungen bitte unter  
Telefon + 49 (0) 69 97 08 33 - 25

Bei Nichterscheinen ohne Verschulden des Verlags oder  
infolge höherer Gewalt entfallen alle Ansprüche.

Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse,  
IBAN: DE68 5005 0201 0200 1469 71, BIC: HELADEF1822

Druck: Hoehl-Druck Medien + Service GmbH,  
Gutenbergstraße 1, 36251 Bad Hersfeld

ISSN 0341-4019

Fotonachweise für Heft 3/2020 – Seite 2: Verlag Fritz Knapp GmbH; Seite 11: J. Berg/MLP, O. Lüsch/BBBank, R. Restani/Sparkasse Hanau; Seite 13: Bernd Roselieb/
BaFin; Seite 15: V. Hartke/ Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.,  M. Kuhn und B. Wilhelm/ Awado GmbH WPG StBG; Seite 21: G. Jansen/G. Jansen,  
Vera Wirth Fotografie, S. Kröger/S. Kröger, W. Portisch/Hochschule Emden/Leer; Seite 27: C. Stappert/S. Stappert, D. Lleshaj/Picture People Fotostudio;  
Seite 33: H. Blisse; Seite 36: A. Horsch/TU Bergakademie Freiberg (Detlev Müller), A. Eickstädt/A. Eickstädt (Studioline Photography Dresden Altmarkt Galerie),  
M. Gast/TU Bergakademie Freiberg (Detlev Müller), M. Oehmichen (Studioline Fotostudio Dresden Elbepark); Seite 42: Studio Ecker

ZfgK_2020-03_126-131_Jansen.indd   25ZfgK_2020-03_126-131_Jansen.indd   25 28.01.2020   14:25:5428.01.2020   14:25:54

 
 
                         Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
                                                                                                                  Fritz Knapp Verlag GmbH




